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(54)  Winkelverstellvorrichtung 

(57)  Eine  Vorrichtung  zum  Kippen  oder  Schwenken 
eines  Verstellelements  (7),  wobei  die  Vorrichtung  fol- 
gendes  aufweist: 

ein  (ortsfest)  gelagertes  Stützelement  (9')  mit  daran 
ausgebildeten  Führungen  (71,72); 
Antriebsmittel  (800); 
Antiebsübertragungsmittel  (831),  die  von  den  An- 
triebsmitteln  linear  angetrieben  werden  und  mit 
dem  Verstellelement  verbunden  sind; 

wobei  die  Antriebsübertragungsmittel  gleitend  auf  dem 
Stützelement  in  den  Führungen  gelagert  sind,  und  wo- 
bei  die  Führungen  so  ausgebildet  sind,  daß  eine  lineare 
Bewegung  der  Antriebsübertragungsmittel  in  eine  Dreh- 
bewegung  des  Stellelements  gewandelt  wird.  Vorteil- 
hafterweise  ist  das  Stellelement  eine  Rückenlehne  ei- 
nes  Krankenbetts  oder  ein  Drehkreuz  und  das  Stützele- 
ment  ein  Querholm  des  Bettrahmens  bzw.  ein  Pfosten 
des  Drehkreuzes. 

Printed  by  Jouve,  75001  PARIS  (FR) 



EP  0  736  699  A3 

Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  RECHERCHENBERICHT IN  uranier  der  Anmeldung 
EP  96  10  5499 

EINSCHLAGIGE  DOKUMENTE 

Kategone Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

Ketriltt 
Anspruch 

M.ASMMKAUU1M  UtK ANMELDUNG  (lnt.CL6) 

Y 

X 

Y 

Y 

X 

A 

A 

rR  2  161  491  A  (JANSEN)  6.  Juli  1973 
*  Seite  4,  Zeile  16-17;  Abbildungen 
5-8,12,13  * 

FR  2  G36  793  A  (PIGEON)  31.  Dezember  1970 
*  Abbildungen  1-7  * 

JS  4  853  990  A  (ELDER  WILLIAH  H  ET  AL) 
3.  August  1989 
*  Spalte  2,  Zeile  39-68  * 

DE  87  07  252  U  (HANEL)  12.  November  1987 
*  Seite  2,  Zeile  10-22;  Abbildungen  1-4 

EP  0  149  710  A  (R0KAD0  METALL  HOLZ 
KUNSTSTOFF)  31.  Juli  1985 
*  Seite  4,  Zeile  1-17  * 

■Dm  »'oriiegiiidi  npBhwehcnbi ai«ht  »utdi  füf  nllt  Pudlitmupim 

1,4-7 

-> 

1,5,6 

5 

2,3 

5,6 

1,2,4,7 

l 

F16H25/18 
A47C2O/04 

SACHGEBIETE  dnt.CI.6) 
HÖH 
A47C 

RecbercKDort 
DEN  HAAG 

AbscWutidalun  der  Kecterche 
11.  Juli  1996 

rnner 
Hunt,  A 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischenliteratur 

l  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  ineorien  oaer  i>runasaize 
E  ;  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  übereinstimmendes 

Dokument 

2 



P  0  736  699  A3 

tr  ao  iu  D499 
:uropäisches  Ergänzungsblatt  B 
'atentamt 

iEBÜHREN  PFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

ie  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  entnieit  Dei  inrer  tinreicnung  mem  «isioim  roioinanstnui.i.c. 

□  Ule  Ansprucnsgebünren  wuraen  innernaio  aar  vorgescnnHueiiBn  n  iai  eim  Mum.  ŵi  «m  nctfc>.uo  . 
lecherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

—  j  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  r-rist  entricntei.  uer  vorliegende 
europaische  Rechercnenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  iene  Patentansprüche  erstellt  tür  die 

□  

ansprucnsgebünren  entricntei  wuraen. 

lämiich  Patentansprüche: 
<eine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
jaische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt 

|  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  Den  fcHMNUUlMU 
lach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nient  den  Anforde- 
ungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen. 
amiich 

1  .  Patentansprüche  1  ,4-7,  teilweise  2-3:  Verstellvorrichtung  bei  einer  Lehne. 

2.  Patentansprüche  teilweise  2-3:  Verstellvorrichtung  bei  einem  Drehkreuz  oder  einer 
Tür. 

jiehe  Anhang 

□  AUG  weiteren  Hecnercnengecunren  wuraen  innernaiu  um  yestriiLen  insi  cim.v.uici  w  TVii.wyu,.«w  u  — 
paische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

I  —  |  Nur  ein  Teil  Oer  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  Oer  gesetzten  l-rist  entricmei  wer  vur.ieuenue 
europaische  Recherchenbericht  wuroe  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen. 
iur  die  Hecnercnengeounren  enuicmei  wuiuen  smu. 

nämlich  Patentansprüche 
Kerne  Oer  weiteren  Recherchengebuhren  wurde  innerhalb  cer  gesetzten  Frist  entrichtet  Der  vorliegende  euro- 
paische  Recherchenbencht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Ertmdunq  beziehen. 

namhen  Patentansprüche  L  4  7,  teilweise  2-3 
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Nach  dem  Wegfall  des  Anspruchs  1  mangels  Neuheit  seines  Gegenstandes  (vgl  FR-A- 
2161491  oder  FR-A-2036793),  ergibt  sich  nicht  mehr  die  erforderliche  Einheitlichkeit  der 
Erfindung  insofern,  als  Teile  der  Gegenstände  der  abhängigen  Ansprüche  2  und  3,  auch 
bei  Heranziehung  der  Beschreibung,  nicht  mehr  mit  dem  Gegenstand  der  restlichen 
Ansprüche  durch  eine  allgemeine  erfinderische  Idee  verbunden  sind. 

Recherchiert  wurde  der  Gegenstand  der  Ansprüche  1  ,  4  bis  7  sowie  der  Gegenstand  der 
Ansprüche  2  und  3,  insoweit  diese  Ansprüche  sich  auf  die  Verwendung  einer  Verstell- 
vorrichtung  bei  einer  Lehne  bzw.  einem  Teil  eines  Sitzes  oder  Betts  beziehen.  Dieser 
Gegenstand  betrifft  das  Problem,  eine  passende  Verstellvorrichtung  für  eine  Lehne  bzw. 
Querstange  eines  Sitzes  oder  (Kranken)-Betts  zu  schaffen,  das  durch  das  besondere 
technische  Merkmal  der  Verwendung  einer  (an  sich  bekannten)  Verstellvorrichtung  gelöst 
sein  sollte. 

Nicht  recherchiert  wurden  die  nicht  unbedingt  mit  einer  Lehne  zu  verwendenden 
Gegenstände  der  Ansprüche  2  und  3  insoweit  sie  die  Verwendung  der  (an  sich 
bekannten)  Verstellvorrichtung  bei  einem  Drehkreuz  oder  einer  Tür  betreffen,  wobei  diese 
letzteren  Verwendungen  die  besonderen  technischen  Merkmale  sein  sollten. 

Da  die  Verstellvorrichtung  und  die  Vorteile  ihrer  Verwendung  bei  etlichen  Gegenständen 
bekannt  sind,  kann  nichts  erkannt  werden,  was  sowohl  neu  als  auch  gemeinsam  ist  in 
seiner  Verwendung  auf  der  einen  Seite  auf  einen  Sitz  bzw.  ein  Bett  und  auf  der  anderen 
Seite  auf  ein  Drehkreuz  bzw.  eine  Tür. 
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